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Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

BDG 1977;

BDG 1979 §92 Abs1 Z1;

BDG 1979 §92 Abs1 Z2;

BDG 1979 §92 Abs1 Z3;

BDG 1979 §92 Abs1 Z4;

BDG 1979 §95 Abs3;

StGB §43;

StGB §46;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die spezialpräventive Erforderlichkeit einer (der disziplinarrechtlichen Tatschuld angemessenen) Entlassung wird in

den Fällen des § 95 Abs. 3 BDG 1979 nicht erst dann anzunehmen sein, wenn sich die Aussichten auf ein künftiges

Unterbleiben von Dienstp ichtverletzungen - bei Beschränkung auf die nach § 92 Abs. 1 Z. 1 bis 3 BDG 1979 zu Gebote

stehenden Möglichkeiten - in einer vagen Ho nung erschöpfen würden, und wird umgekehrt nicht nur bei besonderer

Gewähr dafür zu verneinen sein. Abzustellen ist auf den dazwischen liegenden Maßstab einer begründeten

Wahrscheinlichkeit (vgl. sinngemäß Jerabek, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch2, Rz 17 zu § 43 und Rz 15 zu § 46

StGB (2003)). An die nur teilweise - nämlich in Bezug auf weitere gerichtlich strafbare Handlungen - auf die gleiche

Gefahr bezogene Prognose des Strafgerichts ist die Disziplinarbehörde dabei, anders als hinsichtlich der

Tatsachenfeststellungen des Strafgerichts, nicht gebunden. Eine Gewährung der bedingten Strafnachsicht durch das

Strafgericht, deren Gewicht auch von der Ausführlichkeit und dem näheren Inhalt ihrer Begründung abhängen wird,

kann nur als Indiz gegen die Annahme einer Wiederholungsgefahr sprechen.
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